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1 Management Summary
Im Rahmen des Projekts «Spitex-Organisation Region Aarau» prüfen zwölf Gemeinden Ko-
operationsformen. In der aktuellen Phase 2 «Grobkonzept» werden zwei Varianten parallel
ausgearbeitet: 1) vertragliche Kooperation und 2) Integration (Schaffung eines regionalen
Spitex-Unternehmens). Das vorliegende Dokument dient als Grundlage für die Wahl der in
Variante 2 geeigneten Rechtsform.

Anforderungen (Kap. 3)
- Die «ideale» Rechtsform gibt es nicht. Vielmehr kommt es darauf an, was die Projekt-

partner mit der Trägerschaft erreichen wollen, insbesondere auf langfristiger Ebene.
- Für Gemeinden sollte die Rechtsform ihren Aufgaben in der Pflegeversorgung (auch aus

finanzieller Sicht) und ihrer Rolle im Unternehmen (z.B. bei Beteiligung) entsprechen,
ohne dass sie die Leistungserbringung selbst an die Hand nehmen müssen.

- Für Spitex-Organisationen soll die Leistungserbringung auf die Bedürfnisse der bisheri-
gen Klientinnen und Klienten ausgerichtet unternehmerisch ermöglicht werden. Für Mitar-
beitende sollen attraktive Arbeitsplätze sichergestellt werden.

- Gestaltungsanforderungen (Kap. 3.3): Für das neue Unternehmen soll sichergestellt wer-
den, dass es eine Strategische Führungsebene (SFE) erhält, die über das notwendige
Know-how und die Führungserfahrung verfügt, um den mittel- bis langfristigen Erfolg des
Unternehmens gewährleisten zu können. Für das Unternehmen soll Steuerbefreiung be-
antragt werden. Die Entschädigung der SFE ist darauf anzupassen.

Kriterien
Kriterien sind vor der Bewertung festzulegen (siehe Kap. 4): Unternehmensführung, Vernet-
zung/weitergehende Kooperationen, Finanzierung, Personal, Rolle Gemeinden und Pra-
xistauglichkeit.

Rechtsform-Varianten und ihre Bewertung
- Die Spannbreite (Details Kap. 5.1) reicht von «ideellen und Selbsthilfeformen» (Verein

und Genossenschaft), öff.-rechtliche Formen (Gemeindeverband und Interkommunale
Anstalt), Stiftung und Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaft und GmbH).

- Relevant im vorliegenden Kontext sind: Verein, Gemeindeverband, Stiftung, (Inter-) Kom-
munale Anstalt und Aktiengesellschaft. Definitionen, wesentliche Unterschiede sowie
Vor- und Nachteile sind im Kap. 5.2 tabellarisch dargestellt.

- Die Bewertung erfolgt im Kap. 5.3 – auf Basis der oben erwähnten Kriterien – in einer
Multikriterien-Entscheidungsanalyse.

- Eine Beteiligung der bisherigen Spitex-Vereine (vgl. Kap. 5.4) ist zwar möglich, sollte
aber im langfristigen Kontext inkl. Finanzierung geprüft werden.

Fazit
In der Bewertung im Kap. 5.3 schneidet die Aktiengesellschaft am besten ab. Sie erfüllt alle
Kriterien. Gesetz und Praxis geben sehr vieles vor, die Gestaltung kann flexibel und transpa-
rent erfolgen.

Zwar kann mit einer (inter-)kommunalen Anstalt (IKA) sehr vieles wie bei einer Aktiengesell-
schaft (AG) geregelt werden, auch die Beteiligung von Privaten. Dennoch spricht vieles für
eine Aktiengesellschaft: Mir IKA gibt es im Kanton Aargau noch wenig Erfahrung, weshalb
müsste alles spezifisch neu konzipiert werden. Inwiefern langfristig potenzielle Dritte (primär
private Unternehmen) eingebunden werden könnten, bliebe offen.
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2 Ausgangslage
Im Rahmen des Projekts «Spitex-Organisation Region Aarau» prüfen zwölf Gemeinden
(Aarau, Biberstein, Buchs, Densbüren, Erlinsbach (AG), Gränichen, Kölliken, Küttigen, Mu-
hen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) sowie sechs Spitex-Organisationen (Aarau,
Aare Nord, Buchs, Gränichen, Suhr und Suhrental Plus) Kooperationsformen. In der Phase 2
«Grobkonzept» werden zwei Varianten parallel ausgearbeitet: 1) vertragliche Kooperation
und 2) Integration (Schaffung eines regionalen Spitex-Unternehmens). Das vorliegende Do-
kument dient als Grundlage für die Wahl der in Variante 2 geeigneten Rechtsform. In Vari-
ante 1 entscheidet jede SPO – ggf. in Zusammenarbeit mit ihrer/ihren Gemeinde/n – über die
Rechtsform, wobei die Grundlagen analog Hilfestellungen bieten können.

3 Anforderungen an eine neue Trägerschaft
3.1 Wandel des Rahmens und Rolle der Gemeinden
In Bezug auf die Rechtsform wird öfter die Frage nach der «idealen» Rechtsform gestellt.
Eine solche gibt es nicht, jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile. Vielmehr kommt es
darauf an, was die Projektpartner mit der Trägerschaft erreichen wollen, insbesondere auf
langfristiger Ebene.

Bei der Beurteilung ist auch der Wandel von Rahmenbedingungen zu beachten. Die Rechts-
form «Verein» der heutigen SPO entstand nicht aus einer Abwägung verschiedener Varian-
ten, sondern historisch aus den Vorgängerorganisationen, die wiederum als Selbsthilfestruk-
turen und aus sozialen Gründen so strukturiert waren. Inzwischen ist die Finanzierung der
Leistungen detailliert staatlich geregelt und die SPO funktionieren als Unternehmen. Mitglie-
derbeiträge machen nur noch einen sehr kleinen Anteil am Ertrag aus und decken teilweise
die Kosten von Mitgliedervorteilen nicht (mehr) ab. Die Gemeinden finanzieren 40% bis 45%
des Ertrags und möchten verständlicherweise zumindest (mit-) steuern können. Die Alterna-
tive wäre eine völlige Entkoppelung zwischen SPO und Gemeinden, wobei letztere dann die
Spitexleistungen ausschreiben könnten. Allerdings bliebe dann das unternehmerische Risiko
allein bei den bisherigen Vereinen.

3.2 Generelle Anforderungen
- Führung: Stabile und auf die Führung im entsprechenden Marktbereich bezogene Träger-

schaft mit entsprechendem Know-how und Zielen, welche unabhängig sind von der Sphäre
der Politik.

- Trennung von Auftrag und Leistungserbringung: Die Gemeinden bestellen die Leistungen
– das „Was“ – und die Trägerschaft entscheidet über das „Wie“ (Grundsätze der Public
Corporate Governance).

- Selbstständigkeit der Trägerschaft: Für die Leistungserbringung braucht es einen unter-
nehmerischen Rahmen. Entscheide im Bereich des „Wie“ (operative Ebene) sollen nicht
nach politischen, sondern nach unternehmerischen Überlegungen getroffen werden.

- Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit: Mit dem neuen Unternehmensmodell soll rasch
und flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen reagiert werden können.

- Attraktiver Arbeitgeber: Angesichts der Herausforderungen zumindest in Teilen des Per-
sonalmarkts soll die Trägerschaft sich als attraktiver und flexibler Arbeitgeber positionieren
können.

3.3 Gestaltungsanforderungen
- Strategische Führungsebene (SFE):

o Diese soll über das notwendige Know-how und Führungserfahrung verfügen, um
den mittel- bis langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherstellen zu können

o Daraus ergibt sich, dass die Mehrheit der Mitglieder Fachpersonen sein müssen,
die entsprechend formulierte Anforderungen erfüllen
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- Steuerbefreiung:
o Kraft Erfüllung öffentlicher Aufgaben soll die neue Trägerschaft steuerbefreit ge-

staltet werden. Die Steuerbefreiung muss beantragt werden.
o Es hat sich bewährt, dafür in der Phase 3 «Detailkonzept» bei den Steuerbehör-

den ein «Ruling» (Vorbescheid) einzuholen.
- Entschädigung der SFE unter Steuerbefreiung:

o Um für die SFE geeignete Persönlichkeiten gemäss Anforderungen zu finden, ist
deren Arbeit auch zu entschädigen.

o Für steuerbefreite Organisationen gehen Steuerbehörden für die SFE-Entschädi-
gung von einem gewissen «Verzicht» aus, was de facto zu tieferen Ansätzen
führt, wie sie erfahrungsgemäss in vergleichbaren KMU angewendet werden.

o Die Entschädigung der SFE ist Bestandteil des Steuerrulings in Phase 3.

3.4 Anforderungen der Gemeinde(n)
Für ambulante Pflegeversorgung haben Gemeinden zwei zentrale Ziele:
- Das Leistungsangebot sollte ihre allgemeinen Ziele in der Pflegeversorgung unterstützen
- Die Kosten für Gemeinden sollten auf effizienter Leistungserbringung basieren

Daraus könnten z.B. folgende Anforderungen von Gemeinden formuliert werden:
- Die Rechtsform soll als Rahmen effiziente Leistungserbringung fördern
- Möglichkeit klar definierter (strategischer) Steuerung des Unternehmens (Eigner- und/oder

Auftraggeber-Strategie]
- Möglichkeit, sich beteiligen zu können
- Sicherstellen, dass die strategische Führungsebene (SFE) des Unternehmens klar defi-

nierte Anforderungen erfüllt und damit eine professionelle strategische Führung ermögli-
chen

3.5 Anforderungen der SPO
Für bisherige Spitex-Organisationen sind mögliche Anforderungen z.B.:
- Generell unternehmerische Leistungserbringung ermöglichen und damit in einem Wett-

bewerbsumfeld bestehen können (auch für den Fall einer Ausschreibung der Leistungs-
erbringung durch auftraggebende Gemeinden)

- Sicherstellen einer auf die Bedürfnisse der bisherigen Klientinnen und Klienten ausge-
richteten Leistungserbringung

- Sicherstellen attraktiver Arbeitsplätze für Mitarbeitende

4 Kriterien für die Beurteilung von Rechtsform-Varianten
Aus den Anforderungen können folgende Kriterien abgeleitet werden:
- Organisation / Führung / Schwerpunktbildung: Ist flexibel ausgestaltbar und kann rasch

an veränderte Verhältnisse angepasst werden; Gewährleistet hohen unternehmerischen
Handlungsspielraum für SFE und operative Führung

- Vernetzung / weitergehende Kooperationen / Zukunftstauglichkeit und Flexibilität: Ermög-
licht Vernetzungen und Kooperationen bis zur Fusion und gegenseitiger Beteiligung

- Finanzierung: Ist geeignet für eigenwirtschaftliche und effiziente Leistungserbringung in
einem Wettbewerbsumfeld, erlaubt Fremdfinanzierung, sichert Vermögenswerte für Ge-
meinde/n

- Personal: Erlaubt attraktive, wettbewerbsfähige Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
festzulegen

- Rolle Gemeinden: Gewährleistet eine adäquate Einflussnahme der Gemeinderäte; be-
schränkt das finanzielle Risiko der Gemeinde/n

- Praxistauglichkeit: Ist administrativ einfach – mit rel. geringem Regelungsbedarf – und
bietet hohe Rechtssicherheit. Miliztauglichkeit aus Sicht Gemeinde (Fachkompetenz / Be-
lastung)
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5 Rechtsformen
5.1 Überblick

Abbildung 1: Übersicht über Rechtsformen (eigene Darstellung)

Zu «1. Ideelle und Selbsthilfeformen»:
- Ein Verein ist eine Körperschaft der Mitglieder, um sich gemeinsam einer bestimmten

Aufgabe zu widmen. Die Rechtsform ist auf ideelle und nicht auf wirtschaftliche Zwecke
ausgerichtet. Die Führung eines kaufmännischen Unternehmens zur Förderung des Ver-
einszwecks ist jedoch möglich.

- Eine Genossenschaft dient der Förderung oder Sicherung wirtschaftlicher Interessen
durch gemeinsame Selbsthilfe

o Typische Beispiele: Wohnungsbau oder landwirtschaftliche Betriebe
o Es gilt eine Mindestzahl von sieben Mitgliedern und das «Prinzip der offenen

Türe» (d.h. keine übermässige Erschwerung des Eintritts in eine Genossenschaft
möglich).

Sowohl für Vereine wie auch für Genossenschaften gilt das Kopfstimmprinzip, d.h. in der
Generalversammlung sind alle Mitglieder gleichberechtigt. Sie können deshalb – bei Bedarf
über Sicherstellung einer entsprechenden, qualifizierten Mehrheit – auch fundamentale Än-
derungen wie z.B. solche zu Zweck und Aufgaben oder zur allfälligen Weiterführung/Auflö-
sung der Trägerschaft beschliessen. Eine besondere Stellung von Gemeinden (selbst wenn
sie in einer Genossenschaft die Mehrheit der Anteile halten) kann daher nicht nachhaltig ga-
rantiert werden. Deshalb wird auf eine vertiefte Prüfung der Rechtsform Genossenschaft ver-
zichtet, da sie gegenüber dem Verein keine Vorteile bietet. Die Rechtsform Verein wird in
den vertieften Vergleich einbezogen, weil das die aktuelle Rechtsform der SPO ist.

Zu «2. Öffentlich-rechtliche Formen»
- Gemeindeverband: Der Gemeindeverband ist eine aus verschiedenen Gemeinden zu-

sammengesetzte, rechtlich selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts (§74ff
GG). Die Verbandsorganisation wird in den Satzungen festgehalten. Sie hat die bekannte
demokratische Struktur mit Abgeordnetenversammlung und Vorstand. Die Verbandsge-
meinden haben darüber hinaus demokratische Rechte wie Referendum, Initiativ- und Be-
schwerderecht.

- Öffentlich-rechtliche oder (inter-) kommunale selbständige Anstalten von Gemeinden sind
im Kanton Aargau erst seit 2019 möglich:
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o Die selbstständige kommunale Anstalt unterscheidet sich von einem eigenfinan-
zierten Gemeindebetrieb dadurch, dass sie eine eigene Rechtspersönlichkeit hat.
Sie handelt durch ihre eigenen Organe. Sie schliesst wie z.B. eine Gemeinde
oder eine Aktiengesellschaft in eigenem Namen Rechtsgeschäfte mit Dritten ab
(z.B. Kunden). Die Anstalt wird Gläubigerin von Forderungen und Schuldnerin von
Schulden. Die Rechtsverhältnisse, die die Gemeindeanstalt eingeht, und die
Rechtsverhältnisse, die die Trägergemeinde begründet, bestehen getrennt vonei-
nander.

o Die kommunale Anstalt hat ihre rechtliche Grundlage in einem Gemeindeerlass,
in der Anstaltsordnung. Die Trägergemeinde/n legt/legen in der Anstaltsordnung
die Aufgabe, die Organisation und die Befugnisse der Anstalt und deren konkrete
Ausgestaltung fest. Die Anstaltsordnung bestimmt, mit wie viel Unabhängigkeit
gegenüber der Gemeinde/n (Autonomie) die Anstalt ausgestattet wird, und räumt
der/den Trägergemeinde/n mehr oder weniger Einflussmöglichkeiten auf die An-
stalt ein. Der Beschluss der Legislative untersteht dem fakultativen Referendum.

Zu «3. Stiftung»
- Im Schweizer Recht kommen privatrechtliche Stiftungen (nach Art. 80 ff ZGB) aus dem

Gedanken des Mäzenatentums. Eine Stiftung wird deshalb durch Widmung eines Vermö-
gens für einen bestimmten Zweck errichtet. Diese Zweckwidmung ist im Stiftungsrecht
entscheidend. Eine Stiftung gehört daher im Grundsatz nur sich selbst.

- Die Stiftungsurkunde regelt die Organisation, minimal für die Verwaltung (in der Regel
«Stiftungsrat») und die Revisionsstelle.

- Stiftungen können unternehmerische Zwecke erfüllen.

Zu «4. Kapitalgesellschaften»:
- Die im Obligationenrecht geregelten Aktiengesellschaft (AG) und Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (GmbH) sind privatrechtliche Rechtsformen für unternehmerische
Zwecke. Mit dem Konzept der Anteile/Aktien kann die Finanzierung flexibel gestaltet wer-
den. Gesetz und Praxis liefern eine Fülle von Grundlagen, auf die bei der Gestaltung zu-
rückgegriffen werden kann.

- In den letzten Jahren wurde die AG mit gemeinnützigem Zweck, die steuerbefreit gestal-
tet wird, für öffentliche Aufgaben im Gesundheitswesen zunehmend beliebter (für Spitex
z.B. in den Regionen Brugg, Baden, Zofingen oder Fricktal).

- Unterschiede AG und GmbH:
o Durch die Gesetzesrevisionen der letzten Jahre sind wichtige Unterschiede zwi-

schen Aktiengesellschaft (AG) und Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) weitgehend aufgehoben worden.

o Bei einer AG ist die Mindesteinlage (CHF 100'000) höher und die Beteiligungspa-
piere (Aktien) können einfacher übertragen werden. Wegen einer möglichen Hin-
terlegung der Beteiligungspapiere ist die Kreditfähigkeit der AG potenziell besser.

o Bei einer GmbH beträgt die Mindesteinlage bei CHF 20'000. Im Weiteren unter-
stehen Geschäftsführer einem gesetzlichen Konkurrenzverbot (OR 812 Abs.3,
wobei eine teilweise oder ganze Befreiung möglich ist). Nicht geschäftsführende
Gesellschafter können mit einem Konkurrenzverbot belegt werden.

o Im vorliegenden Kontext sind die Unterschiede zwischen AG und GmbH kaum re-
levant. Erfahrungsgemäss führt in einem politischen Prozess eine Wahl der
Rechtsform GmbH im Vergleich zu einer AG zu mehr Erklärungsbedarf. Deshalb
wird im Folgenden nur noch die AG weiter behandelt.
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5.2 Vergleich Gemeindeverband, kommunale Anstalt, AG, Stiftung und Verein1

Rechtsform Gemeindeverband (Inter-) Kommunale Anstalt Aktiengesellschaft Stiftung Verein

Rechtsbereich/
-grundlage

öffentliches Recht/Gemeinde-
gesetz und Satzungen

öffentliches Recht/Gemeinde-
gesetz und Anstaltsordnung

Privatrecht / Obligationenrecht
(OR)

Privatrecht / Zivilgesetzbuch
(ZGB)

Privatrecht / Zivilgesetzbuch
(ZGB)

Träger Gemeinden Gemeinden, Kanton, Private Gemeinden, Aktionäre Keine Mitglieder

Genehmigung Gemeindeversammlung / Ein-
wohnerrat, Kanton (Satzun-
gen)

Gemeindeversammlung / Ein-
wohnerrat, Kanton (Anstalts-
ordnung)

Gemeindeversammlung / Ein-
wohnerrat:
- Aktionärbindungsvertrag

(ABV)
- und/oder Leistungsverein-

barung

Gemeindeversammlung / Ein-
wohnerrat
- Stiftungsurkunde
- und/oder Leistungsverein-

barung

Stiftungsaufsicht:
- Stiftungsurkunde

Keine

gegebenenfalls Gemeindever-
sammlung / Einwohnerrat für
Leistungsvereinbarung

Organe - Abgeordnetenversammlung
(fakultativ)

- Vorstand
- Kontrollstelle (Finanzkom-

mission oder externe Revi-
sionsstelle)

- ein Führungsorgan (Verwal-
tungsrat, Geschäftsleitung)

- Kontrollstelle (Finanzkom-
mission oder externe Revi-
sionsstelle)

- Generalversammlung
- Verwaltungsrat
- Revisionsstelle

- Verwaltung (in der Regel
«Stiftungsrat»)

- Revisionsstelle

- Generalversammlung
- Vorstand
- Revisoren

Rechnungslegung HRM 2 HRM 2 OR OR OR

Demokratische
Rechte
(seitens Gemeinde)

Stimmberechtigte:
- Referendum
- Initiative

Gemeindeversammlung/Ein-
wohnerrat
- Satzungen
- Reglemente
- Auflösung

Gemeindeversammlung/Ein-
wohnerrat:
- Anstaltsordnung
- Auflösung

Im Betrieb: Keine

Je nach Ausgestaltung: Ge-
meindeversammlung/Einwoh-
nerrat:
- ABV (Änderung)
- und / oder Leistungsverein-

barung (Änderung)

Keine Keine

1  Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres Kanton Aargau (2019). Leitfaden Selbständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten, Tabelle S. 12f
(https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/uebersichtsseite_gemeindeaufsicht.jsp) ; ergänzt um Rechtsformen Stiftung und Verein sowie um Vor- und Nachteile (ei-
gene Darstellung)
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Rechtsform Gemeindeverband (Inter-) Kommunale Anstalt Aktiengesellschaft Stiftung Verein

Finanzierung - Dotationskapital
- Gebühren
- Beiträge
- Anteile

- Dotationskapital
- Gebühren
- Beiträge
- Anteile

- Aktienkapital
- Beiträge

- Stiftungskapital
- Beiträge

- Mitgliederbeiträge
- Beiträge (von Kunden)

Aufsicht (Einfluss
durch Gemeinderat)

Indirekt:
- Verbandszweck
- Gemeinderat: Wahlorgan

Direkt:
- Leistungsaufträge
- Gemeinderat: Wahlorgan

Indirekt:
- Bestellung des VR
- ABV
- Leistungsaufträge

Keine bzw. ggf. (wenn in Stif-
tungsurkunde so geregelt)
durch Wahl Stiftungsrat (Ab-
wahl Stiftungsrat nicht ohne
weiteres möglich)

Indirekt:
- Leistungsaufträge

Indirekt:
- Leistungsaufträge

Anstellungen Perso-
nal

primär öffentlich-rechtlich (pri-
vatrechtlich möglich)

primär öffentlich-rechtlich (pri-
vatrechtlich möglich)

Privatrechtlich Privatrechtlich Privatrechtlich

Haftung Gemeinde Gemäss Satzungen Gemäss Anstaltsordnung Keine Keine Keine

Aufgabe der Träger-
schaft (oder Austritt
aus dem Verband)

Aus wichtigen Gründen Jederzeit (oder nach Anstalts-
ordnung)

Verkauf von Aktien

Je nach Ausgestaltung: Ge-
meindeversammlung/Einwoh-
nerrat:
- ABV (Kündigung und/oder

Entscheidkompetenzen ab
gewissen Anteilen an Ak-
tien)

Keine (es gibt keine Mitglied-
schaft)

Keine

(wenn Gemeinde Mitglied ist,
kann sie jederzeit bzw. ge-
mäss Statuten über Ihren Aus-
tritt entscheiden)

Auflösung - Unerfüllbarer, hinfälliger
Zweck oder besserer
Rechtsträger

- Mehrheitsbeschluss der Mit-
gliedsgemeinden

- Genehmigung durch Kanton

Ohne Begründung (oder nach
Anstaltsordnung)

- Indirekt über eine Rückab-
wicklung der Ausgliederung

- oder durch Liquidation

- Zweck unerfüllbar (strenge
Anforderungen)

- Genehmigung durch Stif-
tungsaufsicht

- Beschluss der Generalver-
sammlung des Vereins (mit
qualifiziertem Mehr)
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Rechtsform Gemeindeverband (Inter-) Kommunale Anstalt Aktiengesellschaft Stiftung Verein

Vorteile - Für dauerhafte interkommu-
nale Aufgaben geeignet,
v.a. wenn namhafte Vorin-
vestitionen vorausgesetzt

- Gemeinden als Träger
- Direkte Einbindung Ge-

meinden

- Selbständigkeit
- flexibel gestaltbar inkl. Ein-

fluss Gemeinden
- Gemeinden als Träger
- kann (theoretisch) mit Be-

endigung der Rechtsgrund-
lagen leicht wieder aufge-
löst werden

- Für unternehmerische Auf-
gaben besonders geeignet

- Gesetz und Praxis erleich-
tern flexible Definition und
deren Anpassung

- Einbindung von Partnern
leicht möglich

- Einfluss Gemeinden (in ge-
wissem Rahmen) über GV
und VR regelbar

- Gemeinden (via Aktien) als
Träger

- Grosse Selbständigkeit - Selbständigkeit

Nachteile - Struktur relativ schwerfällig,
lange Entscheidungswege
=> rasche und flexible Ent-
scheide erschwert

- Austritt einer Gemeinde oft
komplex

- Anstaltsordnung muss mit
Blick auf langfristige Folgen
sehr vieles regeln (anders
als bei AG)

- im Vergleich zum Gemein-
deverband keine demokrati-
sche Struktur

- hinsichtlich Anstellungsver-
hältnisse wäre mit privat-
rechtlicher Trägerschaft
mehr Flexibilität möglich

- für öffentliche Aufgaben im-
mer noch ungewohnte
Rechtsform (obwohl es im-
mer mehr AG gibt und eine
AG steuerbefreit gestaltbar
ist)

- Stiftungszweck und z.T. Or-
ganisation nur schwer än-
derbar

- Stiftungsurkunde muss vie-
les mit Blick auf langfristige
Folgen regeln (anders als
bei AG)

- Einfluss Gemeinden nur
über Wahl Stiftungsrat und
über Leistungsvereinba-
rung)

- Finanzierung kann er-
schwert sein (z.B. nachträg-
liche Erhöhung Eigenkapital
nur über Schenkung)

- Gemeinde-Einfluss nur über
Leistungsvereinbarung (Pri-
vilegierung von Gemeinde/n
nicht möglich)

- Beschränkte Möglichkeiten
der Finanzierung
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5.3 Bewertung relevanter Rechtsformen
Legende:  4 = sehr gut    3 = gut   2 = genügend    1 = ungenügend

[BewertgsTab Rechtsformen Aarau Region_2021 05 17 RW.xlsx]Bew

Gewich-
tung

Kriterium Beurteilung P P*G Beurteilung P P*G Beurteilung P P*G Beurteilung P P*G Beurteilung P P*G
1 Organisation / Führung /

Schwerpunktbildung :
- Flexibel ausgestaltbar und kann
rasch an veränderte Verhältnisse
angepasst werden;
- Gewährleistet hohen
unternehmerischen
Handlungsspielraum für SFE und
operative Führung

20%

- kann von Gemeinden
theoretisch flexibel
geregelt werden
- spätere Anpassungen
schwerfällig und darum in
der Praxis unflexibel
- Politische Dominanz in
der strategischen
Führungsebene, je nach
Satzung
unternehmerischer
Spielraum aber möglich

1 20 - kann von Gemeinden bei
Gründung flexibel geregelt
werden
- spätere Anpassungen je
nach Satzungen flexibel
möglich, jedoch eher unter
politischem Einfluss als bei
einer AG
- Unternehmerischer
Spielraum in Satzungen
gestaltbar

2 40 - Gesetz und Praxis
gewährleisten grossen Spielraum
und erlauben jederzeit
Anpassungen

4 80 - Innerhalb der Stiftung ist Spielraum
gross (in der Kompetenz des
Stiftungsrates)

4 80 - Grundlagen für die Flexibilität
müssen statutarisch klar sein
- In der Praxis hat ein
Vereinsvorstand kaum den
gleichen Spielraum wie ein VR
bei einer AG oder ein
Stiftungsrat
- Theoretisch können Mitglieder
Änderungen flexibel
beschliessen - in der Praxis
erfolgt dies selten

2 40

2 Vernetzung / weiter-gehende
Kooperationen /
Zukunftstauglichkeit und Flexibilität :
- Ermöglicht Vernetzungen und
Kooperationen bis zur Fusion und
gegenseitiger Beteiligung

25%

Nicht unmöglich; im
Einzelfall rechtliche
Machbarkeit zu prüfen
- Projekte aber
schwerfällig, mit langen
Entscheidungswegen

2 50 Sofern Satzungen
entsprechend flexibel
formuliert sind

3 75 - Gesetz und Praxis sind
vorhanden, transparent und
erprobt

4 100 - Teilweise möglich, jedoch nur, wenn
Stiftungszweck entsprechendes
vorsieht
- Stiftung kann sich beteiligen, aber
Dritte können sich nicht an der
Stiftung beteiligen.
- Alle solchen Vorgänge unterstehen
der Bewilligungspflicht durch die
Stiftungsaufsicht

2 50 - Teilweise möglich; im
Einzelfall rechtliche
Machbarkeit zu prüfen
- Erfordert demokratische
Zustimmung der Mitglieder

2 50

3 Finanzierung :
- Ist geeignet für
eigenwirtschaftliche und effiziente
Leistungserbringung in einem
Wettbewerbsumfeld,
- erlaubt Fremdfinanzierung,
- sichert Vermögenswerte für
Gemeinde/n

25%

- Mit eigenem Haushalt
eigenwirtschaftliche
Betätigung möglich
- ebenso
Fremdfinanzierung und
Sicherung
Vermögenswerte für
Gemeinden

2 50 - Möglich, sofern Satzungen
das vorsehen
- Mit Beteiligung Dritter
(Privater) an der Anstalt (die
rechtlich möglich ist) besteht
noch keine Erfahrung, dies
könnte Stolperstein sein

3 75 - Gesetz und Praxis stellen
erprobte Instrumente zur
Verfügung
- Gemeinden sichern als
Aktionärinnen ihre
Vermögenswerte

4 100 - Unternehmerische Tätigkeit möglich
- Fremdfinanzierung kann erschwert
sein (Erhöhung Stiftungskapital
primär durch Schenkungen)
- Wesentliche Vorgänge erfordern die
Zustimmung der Stiftungsaufsicht
- Sicherung Vermögenswerte für
Gemeinden nicht möglich (eine
Stiftung gehört nur "sich selbst"

1 25 - Eigenwirtschaftliche
Betätigung möglich; kann aber
"jederzeit" durch Mitglieder
geändert werden
- Fremdfinanzierung kann stark
erschwert sein
- Sicherung der
Vermögenswerte von
Gemeinden nicht möglich

1 25

4 Personal :
- Erlaubt attraktive, wett-
bewerbsfähige Anstellungs- und
Arbeitsbedingungen festzulegen

10%

- Möglich; in der Regel an
öff. Personalrecht
gebunden

3 30 - Möglich; in der Regel an
öff. Personalrecht gebunden

3 30 - Flexibilität in diesem Bereich
gross

4 40 - Stiftung bzw Stiftungsrat ist frei zu
entscheiden

4 40 - Möglich; Mitglieder können
theoretisch Änderungen
durchsetzen

3 30

5 Rolle Gemeinden :
- Gewährleistet eine adäquate
Einflussnahme der Gemeinderäte;
- beschränkt das finanzielle Risiko
der Gemeinde/n

15%

Aufgrund der
demokratischen
Grundlagen gegeben

4 60 - Kann in Satzungen
festgelegt werden
- In der Regel versucht man,
dem Unternehmen in den
Satzungen Freiraum zu
geben

3 45 - Möglich über Eignerstrategie,
Wahl (und Abwahl) VR und
Leistungsvereinbarung Einfluss
möglich

3 45 - Im Grundsatz nicht möglich (primär
über Leistungsvereinbarung)
- Wahl Stiftungsrat möglich, allfällige
Abwahl erschwert

1 15 - sehr beschränkt (primär über
Leistungsvereinbarung)
- Kopfstimmprinzip -
Privilegierung von Gemeinden
nicht möglich

1 15

6 Praxistauglichkeit :
- Administrativ einfach – mit rel.
geringem Regelungs-bedarf – und
bietet hohe Rechtssicherheit.
- Miliztauglichkeit aus Sicht
Gemeinde (Fachkompetenz /
Belastung)

5%

- Bewährte rechtliche und
demokratische
Grundlagen
- Miliztauglichkeit Teil des
Konstrukts

4 20 - Je nach Satzungen
- Noch sehr wenig Erfahrung
=> hoher Regelungsbedarf
(langfristige Betrachtung
erforderlich

2 10 - Gesetz und Praxis geben sehr
vieles vor
- Möglichkeit, wesentliche Punkte
zwischen den Aktionären in einem
Aktionärbindungs-vetrag zu
regeln
- Miliztauglichkeit gut möglich

4 20 - Gestaltung von Zweck und
Stiftungsurkunde (langfristrige
Betrachtung) entscheidend

4 20 - Gestaltung eines Vereins
kann einfach gehalten werden
- Miliztauglichkeit muss
geregelt werden und kann
theoretisch von Mitgliedern
geändert werden

3 15

Total 100% 230 275 385 230 175

Stiftung

Muster-Bewertung der Rechtsform-
Varianten

Gemeindeverband (Inter-) Kommunale Anstalt gemeinnützige AG Verein
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5.4 Allfällige Beteiligung der Spitex-Vereine am neuen Unternehmen
Eine Mehrheitsbeteiligung der Gemeinden am neuen Unternehmen (AG oder kommunale
Anstalt) eröffnet die Möglichkeit, dass sich die bisherigen SPO am neuen Unternehmen fi-
nanziell beteiligen. Problematisch kann es allerdings werden, wenn ein Verein sich in Zukunft
auflöst (wem gehören dann die Anteile?). Gegebenenfalls könnte diese Frage auch in einem
Vertrag (Aktionärbindungsvertrag bei der AG – oder Anstaltsvertrag bei einer interkommuna-
len Anstalt) mit einem Kaufrecht geregelt werden. Dennoch sollte die Frage einer allfälligen
Beteiligung von Spitex-Vereinen immer unter Aspekten langfristiger Nutzenüberlegungen ge-
prüft werden.

6 Fazit
Die passende Rechtsform hängt von vielen Kriterien ab, siehe unter Kap. 4. In der obenste-
henden Bewertung schneidet die Aktiengesellschaft am besten ab. Wesentliche Faktoren:
- Bei einem Verein können Gemeinden keine besonderen Rechte eingeräumt werden. Ein

Gemeindeverband wäre zu schwerfällig. Bei einer Stiftung gibt es keine Mitgliedschaft
(eine Stiftung gehört nur sich selbst) und der Zweck kann später nur schwer geändert
werden; zudem gibt es bei der Kooperation mit Dritten Einschränkungen.

- Mit einer (inter-)kommunalen Anstalt (IKA) kann sehr vieles wie bei einer Aktiengesell-
schaft (AG) geregelt werden, auch die Beteiligung von Privaten. Dennoch spricht vieles
für eine Aktiengesellschaft: Eine IKA ist im Kanton Aargau erst seit 2019 möglich (d.h. es
gibt noch keine Erfahrung damit) und es müsste alles spezifisch neu konzipiert werden.
Inwiefern langfristig potenzielle Dritte (primär private Unternehmen) eingebunden werden
könnten, bliebe offen.

- Für eine AG bestehen durch Gesetz und Praxis sehr viele Grundlagen, es bleibt aber viel
Flexibilität, auch z.B. für spätere Partnerschaften.

Daher empfiehlt H Focus die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die definitive Festlegung
der Rechtsform ist aber Sache der konkreten Projektpartner.


